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Gemeinde Groß Nemerow

T A G E S O R D N U N G
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Nemerow

Sitzungstermin: Donnerstag, 16.10.2014, 19:00 Uhr

Ort, Raum: Bürgerhaus, 17094 Groß Nemerow, Stargarder Straße 34

Öffentlicher Teil:
 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der 

Einladung, der Anwesenheit sowie der Beschlussfähigkeit
 

 2. Einwohnerfragestunde
 

 3. Änderungsanträge und Billigung der Tagesordnung
 

 4. Billigung der Niederschrift der Sitzung vom 21.08.2014
 

 5. Bericht des Bürgermeisters über Beschlüsse des Hauptausschusses, 
des nichtöffentlichen Teils der vorangegangenen Sitzung und wichtige 
Angelegenheiten der Gemeinde
 

 6. Beschlussvorlagen
 

 6.1. Benennung von Straßen im Wohngebiet "Nolte" in Klein Nemerow
Vorlage: 05GV/14/023

05GV/14/023

(BV liegt allen vor)
 7. Beitrittsbeschluss zur 1. Änderung und Teilaufhebung des 

Bebauungsplanes Nr. 3 "Ortserweiterung Nord", Groß Nemerow
Vorlage: 05GV/14/027

05GV/14/027

 
 8. Sonstiges

 

Nichtöffentlicher Teil:

 9. Beschlussvorlagen
 

 9.1. Grundstückserwerb Weg
Vorlage: 05GV/14/025

05GV/14/025

(BV liegt allen vor)
 10. Sonstiges

 
 11. Schließung der Sitzung
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Gemeinde Groß Nemerow
Beschlussvorlage
Federführend:
Bau- und Ordnungsamt

Beschluss-Nr:

Datum:
Verfasser:

05GV/14/023

14.07.2014
Herr Ruchay

Benennung von Straßen im Wohngebiet "Nolte" in Klein Nemerow
Beratungsfolge: Abstimmung:
Status Datum Gremium Ja Nein Enth. Änd.

Ö 21.08.2014 Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Nemerow

Sachverhalt: 
Nach § 51 Straßen- und Wegegesetz M-V können die Gemeinden den Straßen Namen 
geben. Um eine reibungslose Vergabe von Hausnummern sicherzustellen, macht sich die 
Vergabe eines neuen Straßennamen für den sich anschließenden Bereich erforderlich.

Rechtliche Grundlage:
§ 51 Straßen- und Wegegesetz M-V

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt, der im Wohngebiet „Nolte“ neu entstehenden Straße die 
Bezeichnung „Am  Glockenturm“ zu geben.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:
keine

Stegemann
Bürgermeister

gez. Lorenz
Bürgermeister der
geschäftsführenden Gemeinde

Anlage/n:
Antrag der GBR Geschwister Nolte
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Gemeinde Groß Nemerow
Beschlussvorlage
Federführend:
Bau- und Ordnungsamt

Beschluss-Nr:

Datum:
Verfasser:

05GV/14/027

29.09.2014
Herr Granzow

Beitrittsbeschluss zur 1. Änderung und Teilaufhebung des 
Bebauungsplanes Nr. 3 "Ortserweiterung Nord", Groß Nemerow
Beratungsfolge: Abstimmung:
Status Datum Gremium Ja Nein Enth. Änd.

Ö 16.10.2014 Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Nemerow

Sachverhalt:
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat die von der Gemeindevertretung Groß 
Nemerow am 20.03.2014 beschlossenen Satzung über die 1. Änderung und Teilaufhebung 
des Bebauungsplanes Nr. 3 am 19.05.2014 mit zwei Maßgaben, einer Auflage und einem 
Hinweis genehmigt. Die Planunterlagen waren zu überarbeiten und die Durchführung des 
Verfahrensschrittes nach § 4a Abs.3 BauGB zu erfüllen.
Am 24.06.2014 hat die Gemeindevertretung Groß Nemerow den überarbeiteten Entwurf der 
Satzung über die 1. Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 gebilligt und 
zur Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden bestimmt.  
Der überarbeitete Entwurf hat vom 04.08.2014 bis 05.09.2014 öffentlich ausgelegen; die 
Behörden öffentlicher Belange und  Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 2. Juli 
2014 zur Stellungnahme aufgefordert. 
Die vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit, Behörden, Träger öffentlicher Belange 
und Nachbargemeinden sind durch die Gemeindevertretung zu prüfen; das Ergebnis der 
Abwägung ist den Betroffenen mit zuteilen.
Der Beschluss über die Satzung über die 1. Änderung und Teilaufhebung ist abschließend 
zu fassen und die ergänzenden Verfahrensunterlagen der Genehmigungsbehörde zur 
erneuten Prüfung vorzulegen.

Rechtliche Grundlage:
BauGB, KV M-V

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Groß Nemerow beschließt die zum Entwurf vom 24.06.2014 
beigefügte Abwägungsdokumentation (siehe Anlage). Die Verwaltung wird beauftragt, die 
Öffentlichkeit, Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden, die Einwände 
und Anregungen erhoben haben, von diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis 
zu setzen.
Aufgrund des § 10 i. V. m. § 13 Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBI. I S.2414), zuletzt geändert am durch das Gesetz vom 15. Juli 
2014 (BGBI.S. 954) und des § 86 Landesbauordnung (LBauO M-V)  i. d. F. der 
Neubekanntmachung vom 18.04.2006 (GVOBI. M-V 2006 S.102) in der gültigen Fassung 
beschließt die Gemeindevertretung die 1. Änderung und Teilaufhebung des B-Planes Nr. 3 
„Orterweiterung Nord“, Groß Nemerow bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), als Satzung. Die Begründung wird gebilligt.
Die Verwaltung wird beauftragt, die ergänzenden Verfahrensunterlagen zur erneuten 
Prüfung dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vorzulegen und durch die 
Genehmigungsbehörde die Erfüllung der Maßgaben und Auflagen der Genehmigung vom 
19. Mai 2014 bestätigen zu lassen. 
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Nach Vorliegen der Bestätigung durch den Landkreis ist die Erteilung der Genehmigung der 
Satzung über die 1. Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 
„Ortserweiterung Nord“ ortsüblich bekannt zu machen

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung M-V war kein Gemeindevertreter von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:
Keine

Stegemann
Bürgermeister

gez. Lorenz
Bürgermeister der
geschäftsführenden Gemeinde

Anlage/n:
Abwägung
Begründung und Plan



Gemeinde Groß Nemerow
1.Änderung und Teilaufhebung B-Plan Nr.3

1. Änderung und Teilaufhebung B-Plan Nr. 3 „Ortserweiterung Nord“, Groß Nemerow
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
zum überarbeiteten Entwurf vom 24.Juni 2014 

( ABWÄGUNG)

Am 24.06.2014 hat die Gemeindevertretung Groß Nemerow den überarbeiteten Entwurf der 

1.Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplanes gebilligt und zur Beteiligung der 

Behörden und der Öffentlichkeit bestimmt. 

Die Behörden wurden mit Schreiben vom 2.Juli 2014 zur Stellungnahme aufgefordert; die 

Öffentlichkeit wurde durch Auslegung vom 04.08.2014 bis einschließlich 05.09.2014 beteiligt.

Die öffentlichen und privaten Belange sind untereinander und gegeneinander gerecht 
abzuwägen.

1.Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen zum überarbeiteten Entwurf

Lfd. 
Nr. 

Behörden/
Nachbargemeinden

Eingang
Stellung-
nahmen

Datum 
Stellung-
nahmen

keine 
Ein-
wände

Anmerkungen
/ Abwägung
erforderlich

Behörden

1. LA für innere Verwaltung 04.07.2014 04.07.2014 X -

2. TLG Immobilien 08.07.2014 04.07.2014 X -

3. Handwerkskammer 08.07.2014 04.07.2014 X -

4. LA für Gesundheit u. Soziales 08.07.2014 04.07.2014 X -

5. BBL 09.07.2014 07.07.2014 X -

6. BA für Infrastruktur, Umwelt-
schutz u. Dienstleistungen der 
Bundeswehr

11.07.2014 11.07.2014 X -

7. WBV Obere Havel/ Obere Toll. 14.07.2014 10.07.2014 X -

8. Kabel Deutschland 14.07.2014 09.07.2014 X -

9. Straßenbauamt Nstr. 15.07.2014 11.07.2014 X -

10. Deutscher Wetterdienst 17.07.2014 14.07.2014 X -

11. GDM com 17.07.2014 16.07.2014 X -

12. Landkreis Meckl. Seenplatte 18.07.2014 18.07.2014 X -

13. Neu.sw 25.07.2014 24.07.2014 - X

14. Hauptzollamt Stralsund 28.07.2014 28.07.2014 X -

15. Deutsche Telekom 29.07.2014 29.07.2014 X*

16. Bergamt Stralsund 30.07.2014 29.07.2014 X -

17. Amt für RO u. LP 06.08.2014 04.08.2014 X -

18. Flughafen Nbg. 07.08.2014 05.08.2014 X* -

19. StALU 08.08.2014 06.08.2014 X -

20. Forstamt Neustrelitz 08.08.2014 04.08.2014 X -
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Gemeinde Groß Nemerow
1.Änderung und Teilaufhebung B-Plan Nr.3

21. IHK 12.08.2014 08.08.2014 X -

22. DEGES 19.08.2014 18.08.2014 - X

23. LA für Kultur u. Denkmalpflege 08.09.2014 05.09.2014 X -

Nachbargemeinden

1. Gemeinde Holldorf 03.07.2014 03.07.2014 X -

2. Stadt Burg Stargard 03.07.2014 03.07.2014 X -

3. Stadt Neubrandenburg 15.07.2014 14.07.2014 X -

4. Gemeinde Blumenholz 14.07.2014 07.07.2014 X -

X*  - allgemeine Hinweise, Hinweise wurden bzw. werden beachtet.

Zur Stellungnahme aufgefordert und keine Stellungnahme abgegeben:
 E.ON edis AG
 LUNG
 NABU
 BUND
 BA für Immobilien
 Katholische Kirchengemeinde
 KKV Stargard

Die Gemeinde Groß Nemerow geht davon aus, dass Belange nicht betroffen sind.

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind von Bürgern keine Anmerkungen vorgetragen 
worden.

2. Abwägung

Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form.
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Stellungnahme neu sw  Abstimmung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Wasserversorgung: 
 
Die Hinweise werden ergänzend in die Begründung mit aufgenommen. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme neu sw  Abstimmung 

 

 ja nein Enth. 
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Stellungnahme GEGES  Abstimmung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme vom 03.07.2014 zum Flächennutzungsplan wurde im 
Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes beachtet.  
Die Gemeindevertretung Groß Nemerow hat den Flächennutzungsplan am 
24.06.2014 beschlossen; der Flächennutzungsplan wurde zur Genehmigung 
beim Landkreis eingereicht. 
 
Mit der Aufstellung der 1.Ändeurng und Teilaufhebung des B-Planes Nr.3 
werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes mit den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes in Übereinstimmung gebracht.  
   

ja nein Enth. 
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Stellungnahme DEGES  Abstimmung 

  

ja nein Enth. 

 



Gemeinde Groß Nemerow 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 
Satzung über die 1. Änderung und Teilaufhebung des 

Bebauungsplanes Nr.3 „Ortserweiterung Nord“, Groß Nemerow 
(§10 i.V.m. § 13 BauGB) 

 
 

 
 

 
Begründung zur Satzung (§2a und §9 Abs.8 BauGB) 

(mit Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes) 
 
 

Planungsstand: Satzung vom 20.03.2014 /ergänzt am …………. 
 
 

Auftragnehmer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bearbeitung: 

 A & S GmbH Neubrandenburg 
architekten . stadtplaner . ingenieure 
August – Milarch – Straße 1 
17033 Neubrandenburg 
 
( 0395 – 581 020 
 6 0395 – 581 0215 
* architekt@as-neubrandenburg.de 
8 www.as-neubrandenburg.de 
 
Dipl.-Ing. Rosemarie Nietiedt 
Architektin für Stadtplanung 
Dipl.-Ing. Ursula Schürmann 
Landschaftsarchitektin 

  
Neubrandenburg, September 2014 
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Präambel  
 
Zur Schaffung von Baurecht für die Ansiedlung von Gewerbe in Nachbarschaft des sich 

Anfang der 90-iger Jahre am nördlichen Ortsrand angesiedelten Baustoffmarktes hat die 

Gemeinde Groß Nemerow den Bebauungsplan Nr. 3 „Ortserweiterung Nord“, Groß 

Nemerow aufgestellt. Planungsziel war die Sanierung und gewerbliche Nachnutzung 

ehemals landwirtschaftlich genutzter Anlagen und daran angrenzender Flächen.  

In den Geltungsbereich einbezogen wurden die am Ortsrand liegenden baulichen Anlagen 

und daran angrenzende Flächen in nördliche und östliche Richtung. Im Verfahren wurde die 

Genehmigung für geplante östliche Erweiterungen versagt. Der am 11.08.1998 rechtskräftig 

gewordene Bebauungsplan umfasst die vorhandenen bebauten Flächen (Teilfläche 1) und 

die nördlich daran angrenzenden Erweiterungsflächen in Richtung B 96 (Teilfläche 2 und 3). 

 

Im Zusammenhang mit dem Baustoffmarkt waren im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 3 der 

Bau eines Wohn- und Geschäftshauses, die Errichtung einer Lagerhalle und einer Freilager-

fläche sowie die Ansiedlung von kleineren und mittelständischen Unternehmen aus dem 

produzierenden Bereich beabsichtigt. Das Plangebiet wurde erschlossen; die geplante 

Erschließungsstraße wurde gebaut.  

Die Nutzung „Baustoffmarkt“ ist am Standort später aufgegeben worden.  

Die ursprünglich mit dem B-Plan Nr. 3 geplanten Entwicklungsziele konnten nicht umgesetzt 

werden. Die südlich der Straße liegenden Flächen werden heute vollständig gewerblich 

genutzt; die nördlich der Straße liegenden Planflächen blieben unbebaut. Die baulichen 

Anlagen des ehemaligen Baustoffmarktes nutzt heute hat ein Bäckereiunternehmen.  

 

Die Gemeinde hat 2012/2013 ihre Planungsabsichten im Rahmen der Aufstellung des 

Flächennutzungsplanes geprüft und die Darstellungen im Flächennutzungsplan korrigiert. 

Für die im B-Plan Nr. 3 vorgehaltene gewerbliche Entwicklung ist heute der Bedarf nicht 

mehr gegeben. Mit dem Bau der Straße (Heckenweg) sind jedoch Voraussetzungen für 

bauliche Entwicklungen auf den straßenbegleitenden Flächen geschaffen worden; das 

Gebiet wurde stadttechnisch erschlossen. Die Gemeindevertretung hat beschlossen, dass 

die Flächen beidseitig des Heckenweges auch weiterhin für die Ansiedlung von Handwerks- 

und Gewerbetrieben, die die Ortslage abrunden, vorgehalten bleiben sollen. Die parallel zur 

Tollensestraße liegenden Bauflächen wurden nicht mehr in die Darstellungen über das 

„Gewerbegebiet“ einbezogen. 

 

Die Gemeindevertretung Groß Nemerow hat am 13.06.2013 beschlossen, dass der 

Bebauungsplan geändert und in Teilflächen aufgehoben werden soll. Durch einen 
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Vorhabenträger wurde zwischenzeitlich die Errichtung einer Photvoltaik- Freiflächenanlage 

beantragt. Die Gemeinde hat das Vorhaben abgelehnt, da das Vorhaben nicht den 

Planungszielen der Gemeinde entspricht. Die Errichtung von Photovoltaik – Freiflächen-

anlagen auf den im Geltungsbereich des Bebauungsplanes verbleibenden Flächen soll 

ausgeschlossen werden; die Flächen sollen für Erweiterungen ansässiger Unternehmen 

bzw. für Neuansiedlungen vorgehalten bleiben. 

 

Der Aufstellungsbeschluss zur Satzung über die 1. Änderung und Teilaufhebung des 

Bebauungsplanes Nr. 3 „Ortserweiterung Nord“, Groß Nemerow wurde ortsüblich bekannt 

gemacht und bei der Raumordnungsbehörde angezeigt. Mit der landesplanerischen 

Stellungnahme vom 31.07.2013 wurde die Übereinstimmung mit den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung festgestellt. 

 

Mit der 1.Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplanes werden die Festsetzungen auf 

den Teilflächen parallel zur Tollensestraße wieder aufgehoben und für die im 

Geltungsbereich des B-Planes verbleibenden Flächen die Festsetzungen zur Art der 

baulichen Nutzung geändert.  

Grundzüge der Planung werden nicht berührt; die Gemeindevertretung hat beschlossen, 

dass das Verfahren zur Aufstellung der 1. Änderung und Teilaufhebung des B-planes Nr. 3 

im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt wird.  

Mit der 1. Änderung und Teilaufhebung des B-Planes Nr. 3 „Ortserweiterung Nord“ wird der 

bestandskräftige Bebauungsplan im gesamten Geltungsbereich überplant; mit Erlangen der 

Rechtskraft wird die Ursprungssatzung vollständig ersetzt. 
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1.0 PLANUNGSGRUNDLAGEN 
 
Rechtsgrundlagen 

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist das Baugesetzbuch (BauGB) 

i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert 

durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2014 (BGBI. S. 954).  

 

Weitere Rechtsgrundlagen sind: 

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO)  

- die Planzeichenverordnung (PlanzV) und 

- die Landesbauordnung (LBauO) M-V. 

 

 

Ziele der Raumordnung  

Gemäß § 1 Abs.4 BauGB sind Bebauungspläne den Zielen der Raumordnung und 

Landesplanung anzupassen. Das neue Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklen-

burgische Seenplatte (RREP MS) ist am 15. Juni 2011 in Kraft getreten. Der Gemeinde Groß 

Nemerow wurden keine zentralörtlichen Funktionen zugeordnet. Die gewerbliche 

Entwicklung der Gemeinde Groß Nemerow hat sich am Eigenbedarf zu orientieren, der sich 

aus Größe, Struktur und Ausstattung des Ortes ergibt (Punkt 4.1 (5) RREP MS). 

Die Gemeinde Groß Nemerow ist im RREP MS dem Stadt-Umland-Raum Neubrandenburg 

zugeordnet. Die Gemeinden im Stadt-Umland-Raum Neubrandenburg unterliegen einem 

besonderen Kooperations- und Abstimmungsgebot (Punkt 3.1.2 (3) RREP MS).  

Mit der 1.Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 korrigiert die Gemeinde 

Groß Nemerow ihre Planungsziele. Es werden gewerbliche Bauflächen zurück genommen 

und entlang einer vorhandenen Straße Möglichkeiten für Neuansiedlungen von einzelnen 

Handwerks- und Gewerbebetrieben zur Ortsabrundung im Gemeindehauptort vorgehalten. 

Die Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung ist gegeben. 

 

Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Groß Nemerow stellt einen Flächennutzungsplan auf. Der Entwurf vom 

18.04.2013 und der überarbeitete Entwurf vom 6.11.2013 haben öffentlich ausgelegen; die 

Behörden haben ihre Stellungnahmen abgegeben.  

Am 13.06.2013 hat die Gemeindevertretung beschlossen, dass der B-Plan Nr. 3 parallel zur 

Aufstellung des Flächennutzungsplanes gemäß den Darstellungen im Flächennutzungsplan 

geändert werden soll (Parallelaufstellung gemäß § 8 Abs. 3 BauGB).  
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Am 24.06.2014 hat die Gemeindevertretung den Flächennutzungsplan beschlossen; der 

Flächennutzungsplan wurde zur Genehmigung eingereicht. 

 

Im Flächennutzungsplan hat die Gemeinde Groß Nemerow die straßenbegleitenden Flächen 

am Heckenweg in die Darstellungen über das „Gewerbegebiet“ einbezogen; die parallel zur 

Tollensestraße (MST 24) liegenden Flächen wurden mit Darstellungen als „Flächen für die 

Landwirtschaft“ überplant.  

Für die Flächen am Heckenweg ist eine beidseitige Bebauung sinnvoll; die Erschließung ist 

gegeben. Die noch unbebauten Flächen am Heckenweg sollen ausschließlich der 

Erweiterung vorhandener bzw. der Neuansiedlung von Handwerks- und Gewerbebetrieben 

dienen. Wesentliche Auswirkungen auf das Oberzentrum sind nicht zu erwarten.  

 

Das Entwicklungsgebot aus dem Flächennutzungsplan ist gegeben. 

 

Kartengrundlage 

Kartengrundlage ist die aktuelle Katasterkarte des Katasteramtes, Stand: September 2013 
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2.0 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH / VERFAHREN 
 

Geltungsbereich 

Das Plangebiet der 1. Änderung und Teilaufhebung des B-Planes Nr. 3 umfasst das Gebiet 

der rechtskräftigen Satzung über den B-Plan Nr. 3 „Ortserweiterung Nord“ und im Einzelnen 

folgende Flurstücke bzw. Flurstücksteilflächen in der Flur 1 / Gemarkung Groß Nemerow: 

- die Flurstücke 43/2, 43/4, 43/5, 44/4, 44/5, 44/12, 44/13, 45/28, 45/29 und 45/30 sowie 

- Teilflächen der Flurstücke 43/3, 43/6, 44/11 und 45/15. 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 6,27 ha. 

 

Das Plangebiet wird in der Örtlichkeit wie folgt begrenzt: 

- im Norden durch Ackerflächen und die im Abstand von ca. 80 m zum Plangebiet 

verlaufende Bundesstraße B 96, 

- im Westen durch die Tollensestraße (Kreisstraße MST 24),  

- im Süden durch die vorhandenen gewerblich bzw. landwirtschaftlich genutzten baulichen 

Anlagen und  

- im Osten durch Ackerflächen und die an den Heckenweg angrenzenden Feldgehölze.  

 

Verfahren 

1. Am 13.06.2013 hat die Gemeindevertretung Groß Nemerow den Aufstellungsbeschluss 
zur Satzung über die 1.Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 
„Ortserweiterung Groß Nemerow“ gefasst.  
Der Aufstellungsbeschluss ist öffentlich bekannt gemacht worden. 

 
2. Am 13.06.2013 hat die Gemeindevertretung Groß Nemerow zur Sicherung der Planung 

für den Planbereich der 1. Änderung und Teilaufhebung des B-Planes Nr. 3 eine 
Veränderungssperre beschlossen. Die Satzung über die Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich der Satzung über die 1.Änderung und Teilaufhebung des B-Planes    
Nr. 3 „Ortserweiterung Nord“ ist öffentlich bekannt gemacht worden. 

 
3. Gemäß § 13 Abs.2 Nr.1 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung 

nach § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 abgesehen. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs.4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe 
nach § 3 Abs.2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs.4 
abgesehen; § 4c (Überwachung) ist nicht anzuwenden. 

 
4. Am 06.11.2013 hat die Gemeindevertretung Groß Nemerow den Entwurf der                 

1. Änderung und Teilaufhebung des B-Planes Nr. 3 gebilligt und zur öffentlichen 
Auslegung und Behördenbeteiligung bestimmt. Der Entwurf hat vom 09.12.2014 bis 
17.01.2014 öffentlich ausgelegen; die Behörden und Nachbargemeinden wurden zur 
Stellungnahme aufgefordert. 

 
5. Am 20.03.2014 hat die Gemeindevertretung Gross Nemerow die zum Entwurf 

eingegangenen Stellungnahmen geprüft und die abschließenden Beschlüsse über den 
Bebauungsplan (Abwägungs- und Satzungsbeschluss) gefasst. 
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6. Die Satzung über die 1.Änderung und Teilaufhebung des B-Planes Nr.3 wurde am 
19.05.2014 mit zwei Maßgaben, einer Auflage und einem Hinweis genehmigt.  

 

7. In Erfüllung der Maßgaben wurde eine erneute Auslegung des Entwurfs erforderlich. 
Am 24.06.2014 hat die Gemeindevertretung den überarbeiteten Entwurf gebilligt.  
Die Maßgaben und die Auflage wurden erfüllt, der Hinweis wurde beachtet. 
 
Der überarbeitete Entwurf hat öffentlich ausgelegen; die Behörden wurden beteiligt.  
Am ………… hat die Gemeindevertretung die eingegangenen Stellungnahme geprüft 
und den Beitrittsbeschluss gefasst. 

 

 

3.0 LAGE IM RAUM / AUSGANGSBEDINGUNGEN 
 

Das Plangebiet liegt am nördlichen Rand der Ortslage Groß Nemerow im Abstand von ca.  

80 m bzw. 250 m zur B 96 und wird über die von der B 96 abzweigende Kreisstraße 24 

(Tollensestraße) und den von der Tollensestraße abzweigenden Heckenweg erschlossen.  

Die Tollensestraße wird östlich, im Abschnitt von der B 96 bis zum Heckenweg, durchgängig 

von einer Hecke aus Bäumen und Sträucher begleitet.  

Die Hecke bildet gegenwärtig die Grenze zur freien Landschaft; die angrenzenden Flächen 

werden landwirtschaftlich genutzt. Hinter der Hecke verläuft lt. rechtskräftiger Satzung ein 

Postkabel; die Ackerflächen werden von einer Mittelspannungs-Freileitung geschnitten. 

Auf dem Flurstück 44/4 verläuft parallel zur Tollensestraße eine Trinkwasserleitung. 

 

Die Flächen westlich der Tollensestraße sind bebaut. Südwestlich zum Plangebiet liegt der 

Kösterpuhl (Teich mit Löschwasserentnahmestelle). Der Bereich zwischen Kösterpuhl und   

B 96 wird von Wohn- und Gewerbenutzungen (gemischte Bebauungsstrukturen) geprägt. 

Der Heckenweg ist südlich bebaut; die vorhandenen baulichen Anlagen werden gegenwärtig 

von folgenden Unternehmen genutzt: 

- Bäckerei Wildekopf 

- Spedition Moyzio 

- Unternehmen HARSCO. 

Der Heckenweg ist in einer Breite von 6m ausgebaut worden (Ausführung der Fahrbahn in 

Bitumen); südlich sind Parkflächen in Parallelaufstellung angeordnet worden.  

An der Grenze zum bebauten Gewerbegebiet wurden Linden angepflanzt. Die 

Baumstandorte wurden in die Kartenunterlage übernommen (Hinweis: nach örtlicher 

Begehung, nicht eingemessen).  
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Der in der rechtskräftigen Satzung nördlich des Heckenweges festgesetzte straßen-

begleitende Fuß- und Radweg ist noch nicht gebaut worden. Die Flächen nördlich des 

Heckenweges sind unbebaut geblieben und werden landwirtschaftlich genutzt.  

Das Gewerbegebiet wird im Süden von Stallanlagen begrenzt, die durch ein Reit-

unternehmen zur Unterbringung der Pferde und als Reithalle genutzt werden (Pensions- und 

Ausbildungsstall Anke Schüler).  

Das Plangebiet liegt in Nachbarschaft zum Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Tollense-

becken“, die B 96 bildet die Grenze zum LSG. 

Im Plangebiet sind Bodendenkmale (Bodendenkmale Farbe BLAU) bekannt. 

Das Plangebiet liegt außerhalb der Trinkwasserschutzzonen der Wassergewinnungsanlage 

Groß Nemerow - Zachow.  

 
 

4.0 INHALT DER 1. ÄNDERUNG UND TEILAUFHEBUNG DES 

BEBAUUNGSPLANES NR. 3 
4.1 Städtebauliches Konzept 

 

Mit der Aufstellung der Satzung über die 1.Änderung und Teilaufhebung des B-Planes Nr. 3 

verfolgt die Gemeinde Groß Nemerow folgende Planungsziele: 

 

- Für die im Plangebiet nach § 8 Abs.2 Nr.1 BauNVO allgemein zulässigen 

„Gewerbebetriebe aller Art“ soll gemäß §1 Abs.9 BauNVO die bestimmte Art der 

Nutzung „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ ausgeschlossen werden (Änderung des 

Bebauungsplanes). 

 

- Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes sollen gleichzeitig die Festsetzungen des 

Misch- und Gewerbegebietes entlang der Tollensestraße wieder zurück genommen 

werden (Aufhebung von Teilflächen des Bebauungsplanes).  

 

Die Gemeinde begründet den Ausschluss der bestimmten Art der allgemein zulässigen 

Gewerbebetriebe, hier: Photovoltaik-Freiflächenanlagen wie folgt: 

- Das Plangebiet liegt an der Ortszufahrt und in unmittelbarer Nachbarschaft der die 

Ortslage Groß Nemerow tangierenden Bundesstraße B 96. Photovoltaik-

Freiflächenanlagen stellen atypischen Gewerbebetrieben da. Die Ortseingangssituation 

und das Ortsbild, von der B 96 aus betrachtet, werden durch die Errichtung einer 

Photovoltaik-Freiflächenanlage erheblich beeinträchtigt.  
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- Die Gemeinde Groß Nemerow liegt in attraktiver landschaftlicher Umgebung. Die 

Gemeinde Groß Nemerow liegt im einem Tourismusentwicklungsraum und im 

touristischen Teilraumes „Tollensesee Region“. Der Tollensesee mit seinen Zuflüssen 

und den umliegenden Wäldern wurde als FFH-Gebiet festgesetzt. Die nördlich, 

unmittelbar an die B 96 angrenzenden Flächen, liegen im Landschaftsschutzgebiet 

„Tollensebecken“.  

 

- Planungsziel der Gemeinde ist die Ansiedlung gebäudebezogener Gewerbebetriebe; die 

verkehrliche Anbindung und stadttechnische Erschließung ist am Standort gegeben. Mit 

der Ansiedlung von Handwerks- und Gewerbebetrieben sollen die vorhanden bebauten 

Flächen in ihrer Eigenart ergänzt und abgerundet werden.  

 

Die Teilaufhebung begründet die Gemeinde wie folgt: 

Mit den Flächenvorhaltungen für gewerbliche Entwicklungen entlang des Heckenweges und 

den mit den rechtskräftigen Bebauungsplänen Nr. 1“Gewerbegebiet Schwarzer Weg“ und   

Nr. 6 „Gewerbegebiet Süd“ ausgewiesenen Gewerbeflächen werden ausreichende Flächen 

für gewerbliche Entwicklungen vorgehalten. Ein Bedarf an Gewerbeflächen darüber hinaus 

ist nicht mehr erkennbar. Bauliche Entwicklungen entlang der Tollensestraße werden u. a. 

auch durch die vorhandene ortsbildprägende Hecke eingeschränkt bzw. verhindert; die 

Erschließung von der Tollensestraße aus ist nicht gegeben. 

 

Im Rahmen der Aufstellung des Entwurfs der 1.Änderung und Teilaufhebung werden die 

Festsetzungen der rechtskräftigen Satzung geprüft und den aktuellen Gegebenheiten 

entsprechend angepasst. Nicht mehr zutreffende Festsetzungen werden nicht mit 

übernommen; zwischenzeitlich neu bekannt gewordenen Sachverhalte werden nachrichtlich 

mit aufgeführt 

 

 

4.2 Teilaufhebung des Bebauungsplanes 
 

Mit der Satzung über den B-Plan Nr. 3 wurde Baurecht für die Entwicklung eines 

Gewerbegebietes am nördlichen Rand geschaffen. Auf Teilflächen an der Tollensestraße 

wurden Entwicklungen als Mischgebiet zugelassen. Die Flurstücke 44/4 und 44/5 in der    

Flur 1, Gemarkung Groß Nemerow sind bis heute unbebaut geblieben.  

Die Gemeinde hat ihre Planungsziele im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungs-

planes korrigiert. Ein Bedarf an Flächenvorhaltungen für Gewerbe in der ausgewiesenen 

Größenordnung ist heute nicht mehr erkennbar.  
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Die Gemeinde hat beschlossen, dass die am Heckenweg liegenden Flächen auch weiterhin 

für gewerbliche Entwicklungen offen gehalten bleiben sollen. Für die nördlichen Teilflächen 

des Flurstücks 44/4 sollen die Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgehoben werden. 

Die Grenze des Gewerebgebietes wird im Norden in Flucht der nördlichen Grenze des 

Nachbarflurstücks 44/5 neu festgelegt.  

Für die nördlich dieser Flucht liegenden Flächen des Flurstücks 44/4 werden die 

Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 3 „Ortserweiterung Nord“ komplett aufgehoben.  

Aufgehoben werden die Festsetzungen als Misch- und Gewerbegebiet (die Festsetzungen in 

der Planzeichnung Teil A) sowie die planungsrechtlichen Festsetzungen und die örtlichen 

Bauvorschriften (Textliche Festsetzungen Teil B).  

Die Flächen werden wieder dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zugeordnet. Das 

Aufhebungsgebiet wird in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet. 

Das Teilaufhebungsgebiet umfasst eine Teilfläche des FS 44/4 in der Größe von ca.1,69 ha.  

 

Mit der Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 wird das festgesetzte Gewerbegebiet 

Nord in Groß Nemerow verkleinert. Die im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 3 

verbleibenden Flächen umfassen eine Fläche von ca. 4,58 ha; davon sind die nördlich des 

Heckenweges liegenden Flächen (ca. 2,35 ha) noch nicht bebaut. 

 

 

4.3 1. Änderung des Bebauungsplanes 
 

Planungsziel der Gemeinde ist, mit der Satzung über die 1. Änderung und Teilaufhebung des 

Bebauungsplanes Nr. 3 die im Plangebiet nach § 8 Abs.2 Nr.1 BauNVO allgemein zulässige 

Nutzung „Gewerbebetriebe aller Art“ dahingehend zu ändern, dass die Errichtung von 

„Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ nicht zulässig ist. 

Im Rahmen der Aufstellung des Entwurfs der 1.Änderung und Teilaufhebung hat die 

Gemeinde Groß Nemerow die Festsetzungen der rechtskräftigen Satzung geprüft und 

festgestellt, dass darüber hinaus weitere Festsetzungen der rechtskräftigen Satzung in der 

Planzeichnung und im Text (Teil B) nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten bzw. 

Rechtsgrundlagen entsprechend.  

Mit der 1. Änderung und Teilaufhebung des B-Planes werden die Festsetzungen der 

rechtskräftigen Satzung im Planteil A den aktuellen Gegebenheiten entsprechend angepasst 

übernommen und die im Teil B der Satzung getroffenen Festsetzungen in neuer Fassung 

erstellt und übernommen.  
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Planzeichnung (Teil A): 
Für die im Geltungsbereich der 1.Änderung des Bebauungsplanes verbleibenden Flächen 

bleiben die mit der Satzung über den B-Plan Nr. 3 in der Planzeichnung Teil A getroffenen 

Festsetzungen verbindlich; die Festsetzungen werden in die Planzeichnung zur 1. Änderung 

und Teilaufhebung mit folgenden Korrekturen bzw. Berichtigungen übertragen: 

1. An der Grenze zum Aufhebungsgebiet werden die Festsetzungen angeglichen. Am neu 

entstehenden nördlichen Gewerbegebietsrand werden Anpflanzgebote in einer Breite 

von 6m festgesetzt. 

 

2. In der Teilfläche 1 werden die vorhandenen baulichen Anlagen am östlichen Rand in die 

Bauflächenausgrenzung mit einbezogen. 

 

3. In der Teilfläche 2 wird die Festsetzung der abweichenden Bauweise nicht mit 

übernommen; die Festsetzung erfolgte im Zusammenhang mit der geplanten 

Erweiterung des Baustoffmarktes. Mit der 1. Änderung und Teilaufhebung des B-Planes 

wird die offene Bauweise festgesetzt.  

 

4. Im Zusammenhang mit dem Bau der Straße A1 sind südlich der Fahrbahn Linden 

angepflanzt worden; die Anpflanzgebote in diesem Bereich lt. rechtskräftiger Satzung 

werden nicht mit übernommen. Im Bebauungsplan werden die Baumstandorte 

übernommen und mit Festsetzungen von Erhaltungsgeboten überplant.  

 

5. In der Gemeinde Groß Nemerow wurde zwischenzeitlich die Wassergewinnungsanlage 

Groß Nemerow – Zachow in Betrieb genommen. Mit der Verordnung vom 2. Juli 2003 

sind die Schutzzonen neu bestimmt worden. Das Plangebiet liegt nunmehr außerhalb 

des Trinkwasserschutzgebietes. Die in der rechtskräftigen Satzung dargestellte 

Trinkwasserschutzzone III wird nicht mit übernommen.  

 

6. Im Plangebiet sind Bodendenkmale (Bodendenkmale Farbe BLAU) bekannt. Die 

Bodendenkmale werden nachrichtlich in die Satzung über die 1. Änderung und 

Teilaufhebung übernommen.  

 

7. Die über das Plangebiet verlaufenden Leitungen (TW, MS-Freileitung) werden mit Geh-, 

Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Versorgungsunternehmen überplant; die 

Festsetzungen über Anpflanzgebote bzw. Baugrenzen werden entsprechend angepasst. 
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Textliche Festsetzungen (Teil B): 
Die textlichen Festsetzungen der rechtskräftigen Satzung werden im Einzelnen mit folgenden 

Korrekturen und Änderungen übernommen (Hinweis: die textlichen Festsetzungen (Teil B) 

der am 11.08.1998 in Kraft getretenen Satzung sind der Begründung als Anlage beigefügt 

worden): 

 

Zu I.  Art und Maß der baulichen Nutzung  

Mit der rechtskräftigen Satzung sind 3 Festsetzungen getroffen worden.  

Die Festsetzungen Nr. 2 und Nr. 3 stehen im Zusammenhang mit der geplanten Entwicklung 

des Baustoffmarktes und werden nicht mit übernommen.  

Maßgebend ist jedoch, dass Einzelhandel in dem Gebiet nicht zulässig ist und die 

Zulässigkeit von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ausgeschlossen werden soll.  

Die Beschränkungen sollen für das Gewerbegebiet und das Mischgebiet gelten. 

Mit der 1. Änderung und Teilaufhebung wird die Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung 

neu in folgender Fassung und mit Aufzählung der konkreten zulässigen Nutzungen 

vorgenommen: 

 

1.0  Art der baulichen Nutzung gemäß § 9 (1) Nr.1 BauGB sowie §6 und §8 BauNVO)  

1.1 Das Gewerbegebiet GE und das eingeschränkte Gewerbegebiet GEe dienen 
vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. 

 
 Zulässig sind folgende Nutzungen: 

- Gewerbebetriebe aller Art mit Ausnahme von Einzelhandelsbetrieben  
- Lagerhäuser, Lagerplätze 
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 
- Wohnungen für Aufsichts- und Betriebspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die dem Gewerbegebiet zugeordnet und ihm gegenüber in  
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 

 
Zugelassen werden außerdem Verkaufsstellen, die im unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang mit dem Gewerbebetrieb stehen und ihm gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse untergeordnet sind. 
 
Gemäß § 1 Abs. 9 i. V. m. § 8 BauNVO werden im GE und GEe Gewerbebetriebe in 
der Nutzungsart „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ nicht zugelassen. 

 
1.2  Das Mischgebiet dient dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, 

die das Wohnen nicht wesentlich stören. 
 
Zulässig sind folgende Nutzungen: 
- Wohngebäude 
- Geschäfts- und Bürogebäude 
- sonstige Gewerbebetriebe mit Ausnahme von Einzelhandelsbetrieben  
 
Gemäß § 1 Abs.9 i. V. m. § 6 BauNVO werden im MI Gewerbebetriebe in der 
Nutzungsart „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ nicht zugelassen. 
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Zu II. Gestalterische Festsetzungen, örtliche Bauvorschriften 

Die Gemeinde hat mit der Satzung über den Bebauungsplan örtliche Bauvorschriften 

erlassen. Nach Prüfung der Festsetzungen sollen diese mit Ausnahme der unter Nr. 1 

(Vorgaben zu Dachlösungen zur B 96) und Nr. 6 (Festsetzungen zur Begrünung mit 

Klettergehölzen) getroffenen Regelungen auch weiterhin gelten. 

Mit der Teilaufhebung werden die in Nachbarschaft der B 96 liegenden Flächen dem 

Außenbereich zugeordnet und die Abstände zur B 96 vergrößert. An der nördlichen Grenze 

sind Anpflanzgebote festgesetzt. Es besteht nicht zwingend die Notwendigkeit die 

Dachgestaltung vorzuschreiben; die Gestaltung soll zukünftigen Investoren vorbehalten sein.  

Auch die Begrünung der Fassaden will die Gemeinde nicht zwingend vorgeben; die 

Fassadengestaltung, einschließlich Entscheidung zur Begrünung mit Klettergehölzen soll 

den Investoren vorbehalten sein. 

Die örtlichen Bauvorschriften Nr. 2 bis 5.1 werden übernommen; die örtlichen 

Bauvorschriften werden neu geordnet (1.0 Sockelausbildung, 2.0 Werbeanlagen, 3.0 

Einfriedungen) und um den Punkt „Ordnungswidrigkeit“ ergänzt. 

 

Zu III. Sonstige Festsetzungen  

Nach Prüfung der Festsetzungen hat die Gemeinde entschieden, dass die unter Punkt III in 

der rechtskräftigen Satzung getroffenen Festsetzungen Nr. 1 (zu Parkflächen an der Straße 

A1), Nr. 2 (zur Höhe des Bewuchses innerhalb der Sichtfelder an Straßenbegrenzungen) 

und Nr. 3 (zum Material für den Ausbau des Geh-/ Radweges) nicht mit übernommen 

werden.  

Die Festsetzung Nr. 1 kann entfallen. Das B-Plangebiet wird verkleinert; die Straße A1 ist mit 

Parkflächen in Parallelaufstellung ausgebaut worden.  

Die Rechtsgrundlagen für die Festsetzungen Nr. 2 und Nr. 3 sind nicht zutreffend.  

Die Festsetzungen Nr. 2 und Nr. 3 werden als Hinweise in die Satzung über die 1. Änderung 

und Teilaufhebung mit aufgenommen.  

 

Zu IV. Grünordnerische Festsetzungen  

Als Festsetzung Nr.1 unter Punkt IV ist in der rechtskräftigen Satzung geregelt, dass 

Teilflächen der Grundstücke als Vegetationsflächen auszubilden sind. Die Festsetzung wird 

nicht mit in die Satzung über die 1.Änderung und Teilaufhebung übernommen.  

Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind gemäß § 8 LBauO M-V zu 

begrünen und als private Grünflächen zu unterhalten. Einer konkreten Festsetzung im 

Bebauungsplan hierzu bedarf es regelmäßig nicht. 

 

 



N:\1000Bearb\Nietiedt\2013B050 Groß Nemerow B-Plan Nr.3 Nachtrag\Beitrittsbeschluss Begrünung September 2014.docx  15 

Zu V. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft und  

VI. Pflanzbindungen / Ausgleichsmaßnahmen 

Die unter diesen beiden Punkten aufgeführten Festsetzungen werden mit Ausnahme der 

Festsetzungen V. 1.2 und VI. 7 in die Satzung über die 1.Änderung und Teilaufhebung 

übernommen und unter der Überschrift  „Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich (§1a Abs. 

3 und §9 Abs.1a BauGB), Pflanzbindungen / Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)“ 

zusammengefasst.  

Mit der Festsetzung V. 1.2 wurde geregelt, dass der Umfang der befestigten Flächen auf das 

notwendige Maß zu beschränken ist. Weiterhin wurde festgelegt, dass durchlässige Beläge 

zu verwenden sind und ein Schadstoffeintrag auszuschließen ist. Mit der Festsetzung der 

GRZ 0,8 ist die zulässige Überbauung eindeutig vorgegeben. Um Schadstoffeinträge 

auszuschließen, sind undurchlässige Beläge erforderlich. Die Festsetzung wird nicht mit 

übernommen. In die Satzung über die 1. Änderung und Teilaufhebung des B-Planes Nr. 3 

wird ein Hinweis mit aufgenommen, dass Schadstoffeinträge in den Untergrund 

auszuschließen sind. 

Mit der Festsetzung VI.7 werden zukünftigen Investoren neben den Pflanzgeboten an den 

Rändern und entlang der Straße A1 (Heckenweg) weitere Anpflanzgebote von Bäumen in 

Abhängigkeit von der Grundstückgröße auf den privaten Grundstücksflächen auferlegt.  

Die Begrünung auf den privaten Grundstücken soll den jeweiligen Bauherren überlassen 

bleiben; die Festsetzung wird nicht mit übernommen.  

 

Anmerkungen zu den übernommenen Festsetzungen V.1.1, VI.3 und VI.5: 

- Die Festsetzung V.1.1 wird ohne die Anmerkung „entsprechend DIN 18915“ 
übernommen. Die DIN ist anerkannte Regel der Technik; eine Festsetzung zu ihrer 
Anwendung ist nicht erforderlich.  
 

- Die Anpflanzgebote lt. Festsetzung VI.3 werden nur für den nördlich der Straße A1 
gelegenen Bereich übernommen. Die Linden südlich der Straße A1 wurden bereits 
angepflanzt; im Bebauungsplan  erfolgen Festsetzungen von Erhaltungsgeboten.  

 
- Die in der Festsetzung VI.5 aufgeführten Flurstücke werden entsprechend den aktuellen 

Gegebenheiten berichtigt.  
 
 
Zu VII. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  

Die unter diesem Punkt getroffenen Festsetzung Nr. 1 wird in die Satzung über die               

1. Änderung und Teilaufhebung mit übernommen. 
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4.4 Hinweise für die weitere Planung und Umsetzung 
 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung wurden folgende Hinweise und Anmerkungen für die 

weitere Planung und Umsetzung vorgetragen: 

 

1. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege / Untere Denkmalschutzbehörde des 

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 

Im Plangebiet sind Bodendenkmale (Bodendenkmale Farbe BLAU) bekannt; für das 

Vorhaben ist eine Genehmigung nach § 7 DSchG M-V erforderlich. 

Im Rahmen der Abwägung wurde die untere Denkmalschutzbehörde aufgefordert, die 

denkmalrechtliche Genehmigung zu erteilen. Mit Schreiben vom 04.03.2014 hat die 

untere Denkmalschutzbehörde eine denkmalrechtliche Genehmigung in Aussicht 

gestellt, allerdings ist vor Baubeginn eine entsprechende Genehmigung zur 

Veränderung eines Bodendenkmals einzuholen.  

Bei der jeweiligen Genehmigung wird folgende Bedingung einzuhalten sein: 

Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation 
der mit der Farbe BLAU gekennzeichneten Bodendenkmale sichergestellt werden. Die 
Kosten für diese Maßnahme trägt der Verursacher des Eingriffs gemäß § 6 (5) DSchG 
M-V. Über die in Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation 
des Bodendenkmals ist das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor 
Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. 
 
Anmerkung: Das Bodendenkmal ist nachrichtlich gemäß den Ausgrenzungen lt. 

Kartenauszug (Anlage zur Stellungnahme des Landkreises vom 24.01.2014) in die 

Planzeichnung übernommen worden. 

 

2. Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 

Das Gemeindegebiet ist mit Erdgasleitungen erschlossen. Im Heckenweg besteht 

zurzeit keine Gasversorgung; es besteht jedoch die Möglichkeit des Anschlusses an das 

bestehende Gasnetz durch eine Netzerweiterung aus der Tollensestraße. 

Auf dem FS 44/4, Flur 1, Gemarkung Groß Nemerow, verläuft östlich der Tollensestraße 

die Trinkwasserverbindungsleitung nach Klein Nemerow (DN 150AZ und PE90). Auf 

dem Grundstück befinden sich weiterhin Anschlussleitungen für die westliche Wohnbe-

bauung. Der Heckenweg ist mit einer Hauptversorgungsleitung PE110 erschlossen.  

Die vorhandenen Leitungen sind versorgungswirksam und funktionstüchtig zu erhalten. 

Im Zusammenhang mit geplanten Umnutzungen bzw. Neuansiedlungen müssen ggf. die 

vorhandenen Entsorgungsnetze überprüft werden. Gegebenenfalls sind Erweiterungen 

an den innerörtlichen oder vorgelagerten Entsorgungsnetzen erforderlich. 

Die neu.sw ist berechtigt, Kosten für erforderliche Netzerweiterungen entsprechend den 

gesetzlichen Bestimmungen und Satzungen weiter zu berechnen. 
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Weiterhin ist zu beachten, dass geplante Baumpflanzungen unter Berücksichtigung 

notwendiger Nutzungszonen für Bau- und Betriebsmaßnahmen an unterirdischen Haupt- 

und Anschlussleitungen festzulegen sind. Dabei sind Mindestabstände gemäß 

Regelwerk GW 125 zwingend einzuhalten und ggf. weitergehende Schutzmaßnahmen 

zu ergreifen. Die Löschwasserversorgung erfolgt nicht über das Trinkwassernetz. 

 
 

3. Hinweise zur oberirdischen Hauptversorgungsleitung der E.DIS AG 

Zu der das Plangebiet kreuzenden MS-Freileitung der E.DIS AG sind ausreichende 

Bebauungsabstände einzuhalten. Für die Bestimmung der notwendigen Abstände sind 

die Merkblätter der E.DIS AG zu den Schutzabständen heranzuziehen. Die 

einzuhaltenden Abstände werden jeweils für die konkrete Nutzung und Bebauung 

individuell durch die E.DIS AG vorgegeben. 

 

4. Sonstige Hinweise 

- Die Absicherung des Brandschutzes ist über den Kösterpuhl (Teich an der MST 24 

südwestlich zum Plangebiet gelegen) gegeben; bei erhöhtem Löschwasserbedarf 

sind ggf. zusätzlich unterirdische Löschwasserbehälter auf dem Grundstück 

erforderlich. 

 

- Im Rahmen von Baumaßnahmen haben die Grundstückseigentümer die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz / Altlasten einzuhalten. 

 

- In die Satzung der 1. Änderung und Teilaufhebung des B-Planes Nr. 3 wurde eine 

Festsetzung zu Nebenanlagen mit aufgenommen. 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist der Bau von Nebenanlagen        

i. S. d. § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen, soweit sie in den Abstandsflächen 

nach Landesrecht zulässig sind, nicht zulässig. 
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5.0 BERÜCKSICHTIGUNG DER BELANGE DES ARTENSCHUTZES  
 

Mit der 1. Änderung und Teilaufhebung des B-Planes Nr. 3 „Ortserweiterung Nord“ werden 

die Festsetzungen des Bebauungsplanes auf Teilflächen aufgehoben und für die im 

Geltungsbereich des B-Planes verbleibenden Flächen werden die Textlichen Festsetzungen 

den aktuellen Gegebenheiten angepasst und geändert.  

Nicht mehr zutreffende Festsetzungen werden gestrichen. 

Für gewerbliche Entwicklungen vorgehaltene Bauflächen an der Tollensestraße werden 

wieder dem Außenbereich zugeordnet; die am Heckenweg nördlich der Erschließungsstraße 

liegenden und noch nicht bebauten Flächen bleiben der gewerblichen Entwicklung weiterhin 

vorbehalten. Die im Plangebiet zulässigen Nutzungen werden konkret vorgegeben.  

Die im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 3 liegenden unbebauten Flächen werden 

regelmäßig bewirtschaftet (ackerbauliche Nutzung).  

Die Gemeinde Groß Nemerow hat im Rahmen der 1. Änderung und Teilaufhebung des 

Bebauungsplanes geprüft, ob im Geltungsbereich der Satzung die durch Aufnahme in den 

Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützten Pflanzen- und Tierarten oder 

Reproduktionsstätten europäischer Vogelarten vorkommen und Folgendes festgestellt: 

- Die vorhandenen Gehölze sind zu erhalten. 
 

- Die Weiterführung der landwirtschaftlichen Nutzung im Änderungsgebiet entsprechend 
den in § 5 Abs. 2 BNatSchG genannten Grundsätzen der guten fachlichen Praxis 
verstößt gemäß § 44 Abs. 4 BNatSchG nicht gegen artenschutzrechtliche 
Verbotsnormen. 

 
- Die Bauflächen südlich des Heckenweges werden bereits vollständig gewerblich 

genutzt. Eingriffe, die Belange des Artenschutzes berühren, sind derzeit nicht geplant. 
 
- Die noch als Acker genutzten geplanten Bauflächen nördlich des Heckenweges sind nur 

für störungsunempfindliche Brutvögel relevant, die ihr Nest in jedem Jahr erneuern. Die 
Beseitigung von für eine einmalige Brut genutzten Nestern bzw. Lebensstätten kann 
ausgeschlossen werden, wenn die Baufeldfreimachung ausschließlich außerhalb der 
Vogelbrutzeit im Zeitraum vom 1.September des Jahres bis zum 1. März des 
Folgejahres erfolgt. In den B-Plan wird eine entsprechende Bauzeitenregelung 
aufgenommen. 

 
- Der Ausschluss von Freiflächen - Photovoltaikanlagen im GE berührt artenschutz-

rechtliche Belange nicht. 
 
Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Untersuchungen wird seitens der Gemeinde Groß 

Nemerow festgestellt, dass unter der Voraussetzung, dass die Baufeldfreimachung 

außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgt, die im Rahmen der 1. Änderung und Teilaufhebung des 

B-Planes Nr. 3 geplanten Nutzungen bzw. die diese Nutzungen vorbereitenden Handlungen 

nicht geeignet sind, den gegebenenfalls vorkommenden Vogelarten gegenüber die 

Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 BNatSchG zu erfüllen.   
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Anlage 1: Textliche Festsetzungen Teil B der am 11.08.1998 rechtskräftig gewordenen 

Satzung über den B-Plan Nr.3 „Ortserweiterung Nord“, Groß Nemerow 
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) i. d. F. der B
ekannt-

m
achung vom

 23. S
eptem

ber 2004  (B
G

B
l. I  S

. 2414), zuletzt geändert durch
A

rtikel 1 des G
esetzes vom

 15. Juli 2014 (B
G

B
l.  S

. 954) und des § 86 Landes-
bauordnung (LB

auO
 M

-V
) i.d.F. der N

eubekanntm
achung vom

 18.04.2006
(G

V
O

B
l. M

-V
 2006, S

. 102) zuletzt geändert durch A
rtikel 2 des G

esetzes vom
20.05.2011 (G

V
O

B
l. M

-V
 2011, S

. 323) w
ird nach B

eschlussfassung durch die
G

em
eindevertretung G

roß N
em

erow
 vom

 20.03.2014 und ................
folgende S

atzung über die 1. Ä
nderung und Teilaufhebung des B

ebauungs-
planes N

r. 3 "O
rtserw

eiterung N
ord", bestehend aus der P

lanzeichnung
(Teil A

) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B
) erlassen:

B
augrenze 

§ 23/3 B
auN

V
O

V
erkehrsfläche 

G
renze des räum

lichen G
eltungsbereiches 

3.0 D
arstellungen ohne N

orm
charakter

vorhandene bauliche A
nlagen

Flurstücksgrenze

Flurstücksnum
m

er

unterirdische H
auptversorgungsleitungen

§ 9/7 B
auG

B

H
IN

W
EISE

1.
Im

 P
langebiet sind D

rainageleitungen zu beachten.

2.
E

infriedungen im
 B

ereich der S
ichtfelder dürfen eine H

öhe von 70cm
 über Fahrbahnoberkante

nicht überschreiten.

3.
Für den A

usbau des G
eh- und R

adw
eges sollte P

flasterm
aterial verw

endet w
erden.

4.
S

chadstoffeinträge in den U
ntergrund sind zu verm

eiden.

5.
Im

 P
langebiet sind B

odendenkm
ale bekannt; für das V

orhaben ist deshalb eine G
enehm

igung nach
        § 7 D

S
chG

 M
-V

 erforderlich.
        D

ie untere D
enkm

alschutzbehörde hat am
 04.03.2014 eine denkm

alrechtliche G
enehm

igung in A
us-

        sicht gestellt, allerdings ist vor B
aubeginn eine entsprechende G

enehm
igung zur V

eränderung eines
        B

odendenkm
als einzuholen.

        B
ei der jew

eiligen G
enehm

igung w
ird folgende B

edingung einzuhalten sein:
        V

or B
eginn jeglicher E

rdarbeiten m
uss die fachgerechte B

ergung und D
okum

entation der m
it der

        Farbe (blau) gekennzeichneten B
odendenkm

ale sichergestellt w
erden. D

ie K
osten für diese M

aß-
        nahm

e trägt der V
erursacher des E

ingriffs gem
äß § 6 (5) D

S
chG

 M
-V

. Ü
ber die in A

ussicht genom
-

        m
enen M

aßnahm
en zur B

ergung und D
okum

entation des B
odendenkm

als ist das Landesam
t für

        K
ultur und D

enkm
alpflege rechtzeitig vor B

eginn der E
rdarbeiten zu unterrichten

.

A
m

t S
targarder Land, M

ühlenstraße 30, 17094 B
urg S

targard

§ 9/1/11 B
auG

B
 

Fahrrecht für landw
irtschaftliche M

aschinen zur Feldzufahrt
§ 9/1/21 B

auG
B

 

FH
H

öchstgrenze Firsthöhe (76 m
 über H

N
)

oberirdische H
auptversorgungsleitungen

TW
 - Trinkw

asserleitung

M
S

 - M
ittelspannungsfreileitung

B
-Planes N

r. 3 "O
rtserw

eiterung N
ord", G

roß N
em

erow

C
  Landesam

t für innere V
erw

altung M
ecklenburg-V

orpom
m

ern (LA
iV

-M
V

) 2012, http://w
w

w
.lverm

a-m
v.de

§ 9/1/25a B
auG

B
 

2.0 N
achrichtliche Ü

bernahm
e (§ 9 A

bs.6 B
auG

B
)

Plan:

Planauszug 1.Ä
nderung und Teilaufhebung B

ebauungsplan N
r. 3 "O

rtserw
eiterung N

ord", G
roß N

em
erow

 

der 1. Ä
nderung und Teilaufhebung

A
ufhebungsgebiet 

Ä
nderungsgebiet

3.6   O
berirdische S

tellplatzanlagen sind einzugrünen und m
it P

flanzstreifen für B
äum

e und S
träucher

        zu gliedern. E
s ist ein B

aum
 für jew

eils 6 S
tellplätze zu pflanzen.

3.7    D
er O

berboden ist ordnungsgem
äß von allen A

uf- und A
btragsflächen sow

ie von zu befestigenden
         B

au- und B
etriebsflächen abzutragen und vorschriftsm

äßig abseits vom
 B

aubetrieb bis zu seiner
         W

iederverw
endung zu lagern.

3.8    D
as anfallende N

iederschlagsw
asser ist im

 A
ufkom

m
ensgebiet zur G

rundw
asserneubildung zurück-

         zuhalten.

3.9    D
ie B

aufeldfreim
achung hat ausschließlich außerhalb der V

ogelbrutzeit im
 Zeitraum

 vom
 1.S

ep-
         tem

ber des Jahres bis zum
 1.M

ärz des Folgejahres zu erfolgen.

4.0 
Vorkehrungen zum

 Schutz vor schädlichen U
m

w
elteinw

irkungen  (§ 9 A
bs.1 N

r.24 B
auG

B
)

4.1  
D

er im
 B

augebiet anfallende Ü
berschussboden, der nicht auf dem

 eigenen G
rundstück w

ieder-
verw

endet w
erden kann, ist am

 R
and des P

langebietes im
 B

ereich der geplanten S
chutzpflan-

    
zungen zu verteilen.
D

ie S
chutzpflanzungen w

erden dem
entsprechend als W

allhecke gestaltet.

II.
Ö

rtliche B
auvorschriften (§ 86 LB

auO
 M

-V)

1.0
Sockelausbildung

1.1
G

ebäudesockel dürfen gegenüber der E
rschließungsstraße eine H

öhe von 1,0 m
 nicht über-

schreiten; ausgenom
m

en sind G
ebäudeteile m

it A
nlieferungsram

pe.

2.0
W

erbeanlagen

2.1
R

eclam
e und W

erbeanlagen sind nur am
 O

rt der Leistung gestattet. S
ie dürfen nicht blenden.

W
echsellichtanlagen sow

ie bew
egliche A

nlagen sind unzulässig.

2.2
W

erbeanlagen an G
ebäuden sind nur unterhalb der Traufe bis zu einer H

öhe m
ax. 0,80m

 bei
S

chriftzügen gestattet. Firm
enensem

ble sind bis zu 1,20m
 H

öhe und B
reite zulässig.

3.0
Einfriedungen

3.1
E

infriedungen entlang der S
traße sind im

 A
bstand von 0,25m

 zur S
traßenbegrenzungslinie

bzw
. hinter dem

 2m
 breiten G

rünstreifen und bis in eine H
öhe von m

ax. 1,20m
 zu realisieren.

3.2
Zulässig sind E

infriedungen aus H
olz, M

etall und m
it standortgerechten S

träuchern und H
ecken.

4.0
O

rdnungsw
idrigkeit (§ 84 LB

auO
 M

-V)

4.1
O

rdnungsw
idrig nach § 84 LB

auO
 M

-V
 handelt, w

er

- S
ockel nicht so ausbildet, w

ie in P
unkt 1.1. vorgegeben

- W
erbeanlagen nicht so w

ie in P
unkt 2.1 und 2.2 vorgegeben anordnet

- E
infriedungen nicht w

ie in P
unkt 3.1 und 3.2 festgelegt vornim

m
t.

W
er ordnungsw

idrig handelt kann gem
äß §84 A

bs.3 LB
auO

 M
-V

 m
it einer G

eldbuße belegt w
erden.

§ 6 B
auN

V
O

eingeschränktes G
ew

erbegebiet
G

E

§ 16/2/1 B
auN

V
O

G
ew

erbegebiet
G

E

abw
eichende B

auw
eise

a
§ 22/4 B

auN
V

O

offene B
auw

eise
o

§ 22/2 B
auN

V
O

e

A
bgrenzung unterschiedlicher N

utzung

Verkehrsflächen

A
rt und M

aß der baulichen N
utzung

B
auw

eise

U
m

grenzung von Flächen m
it B

indungen für B
epflanzungen

§ 9/1/25b B
auG

B
 

Planungen, N
utzungsregelungen und Flächen für M

aßnahm
en zum

 Schutz,
zur Pflege und Entw

icklung von B
oden, N

atur und Landschaft

Sonstige Planzeichen

N
um

m
er der Teilflächen

1

m
it G

eh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
§ 9/1/21 B

auG
B

 

A
npflanzen von B

äum
en 

S
ichtdreieck

flächenbezogener S
challleistungspegel in dB

/m
² (Tag/N

acht)

§ 9/1/13 B
auG

B
 

§ 9/1/13 B
auG

B
 

G
renze von G

ebieten m
it bekannten B

odendenkm
alen

(B
odendenkm

ale Farbe B
LA

U
)

§ 8 B
auN

V
O

§ 8 B
auN

V
O

und für die E
rhaltung von B

äum
en und S

träuchern und
sonstigen B

epflanzung

U
m

grenzung von Flächen zum
 A

npflanzen von B
äum

en,
S

träuchern und sonstigen B
epflanzungen

(§ 9/1/20 und 25 B
auG

B
)

§ 16/2/4 B
auN

V
O

§ 1/4, §16/5 B
auN

V
O

1. Planfestsetzungen

A
ufhebungsgebiet

(Zuordnung zum
 G

ebiet nach § 35 B
auG

 / A
ußenbereich)

N

Ü
bersichtsplan

kom
binierter Fuß- und R

adw
eg

R
/F

S
atzung

(offene B
auw

eise, G
ebäudelängen > 50m

 zulässig) 

E
rhaltungsgebot B

äum
e 

§ 9/1/25 B
auG

B
 

§ 9/1/25 B
auG

B
 

zugunsten der V
ersorgungsunternehm

en

A
nm

erkung:
M

it der 1. Ä
nderung und Teilaufhebung des B

-P
lanes N

r. 3
"O

rterw
eiterung N

ord" w
ird der bestandskräftige B

ebauungsplan
im

 gesam
ten G

eltungsbereich überplant. M
it E

rlangen der
R

echtskraft w
ird die U

rsprungssatzung vollständig ersetzt.

vorhandene B
äum

e (Linden)

§ 9/1/2 B
auG

B
 

H
inw

eis: nicht eingem
essen!

R
. N

ietiedt

ergänzt am
 .........2014
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